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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1991

Norm

SGG §12 IF

StGB §15 Abs2 B3

Rechtssatz

Das Mitführen von Suchtgift unweit der Staatsgrenze, um es zu einem bestimmten und unmittelbar bevorstehenden

Zeitpunkt in bestimmter Art aus Österreich auszuführen, stellt ein im unmittelbaren Vorfeld der

Tatbestandsverwirklichung (hier der Ausfuhr und Einfuhr von Suchtgift liegendes Verhalten dar.
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